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zu Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 17.10.2022 
ergeht folgender 
 

Bescheid 
 
1.)  Ihrem Antrag auf Informationszugang wird teilweise stattgegeben. 
2.) Es werden keine Gebühren erhoben. 
 
Begründung 
1. 
In  Ihrer  oben  genannten  Anfrage  bitten  Sie  um  Übersendung  folgender  
Informationen: 
 
„Alle Unterlagen bezüglich des Lieferpseudonyms, welches die sog. 
Vertrauensstelle nach § 5 Datentransparenzverordnung (DaTraV) im 
Einvernehmen mit BSI und BfDI bestimmen soll.“ 
 
In der Anlage finden Sie die gewünschten Dokumente. Gemäß § 5 Abs. 1 IFG 
wurden  personenbezogene  Daten  geschwärzt,  da  das  Interesse  der  Dritten  
am Schutz ihrer personenbezogenen Daten Ihr Informationsinteresse 
überwiegt. 
 
2. 
Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine einfache Anfrage im Sinne des § 10 
Abs. 1 S. 2 IFG. Es werden keine Gebühren erhoben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  
beim  Bundesamt  für  Sicherheit  in  der  Informationstechnik,  Godesberger  
Allee 185 – 189, 53175 Bonn Widerspruch erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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